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Die Schulordnung der Carl-Ne3er-Realschule Bühl 
Stand 10.09.2025 
Gül@g ab SJ 25/26 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Grundsätze: 
 

DU bist wich+g 
Wir halten unseren Körper und Geist fit und gesund. 

 
DU gehörst dazu 

Wir zeigen Respekt, Toleranz, Freundlichkeit und Fairness im 
täglichen Miteinander. 

 
DU kannst alles schaffen 

Wir lernen fortschriAlich und moBviert für unsere ZukunF. 
 

DU bist Teil unserer Schule 
Wir halten unsere Schule sauber und ordentlich und gestalten 

sie füreinander. 
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1. Kontaktmöglichkeiten 
 

• Im Schulalltag sprechen wir persönlich und respektvoll miteinander. 
• Sdui ist unser digitales Hauptkommunikationsmittel. 

Wir kommunizieren höflich wochentags von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr miteinander. 
• Die E-Mail-Adressen aller Kolleginnen und Kollegen befinden sich auf der Homepage. 

 
 

2. Aufenthalt in der Schule 

 
• Wir halten uns vor 7:40 Uhr innerhalb des Schulgebäudes nur im Erdgeschoss auf. 
• Nach dem Sportunterricht bleiben wir bis zum Ende der großen Pause auf dem Schulhof. 
• Innerhalb des Schulgebäudes wird nicht gerannt, gefahren oder mit Bällen gespielt. 
• In der Mittagspause halten sich alle im Erdgeschoss auf. Erst beim ersten Gong darf das 

Obergeschoss betreten werden. Schülerinnen und Schüler, die in der 6a Stunde Unterricht 
haben, dürfen sich auch oben im Gang aufhalten. 

• Der Konsum von Energydrinks sowie das Kauen von Kaugummi ist auf dem Schulgelände 
verboten. 

 
 
3. Unterricht 
 
Wir achten folgende Regeln: 

1. Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen. 
2. Jede Lehrkraft hat das Recht ungestört zu unterrichten. 
3. Jeder muss stets die Rechte des anderen respektieren. 

Bei ein- und mehrtägigen Exkursionen müssen Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die 
Anweisungen der begleitenden Lehrkrä]e halten oder gar massiv gegen geltende Regeln 
verstoßen (z.B. nicht hinnehmbares Sozialverhalten, Alkoholmissbrauch, …), nach 
Rücksprache mit der Schulleitung und den Eltern umgehend auf eigene Kosten die Heimreise 
antreten. Zudem kann ein solches Verhalten weitere pädagogische Maßnahmen nach §90 
Schulgesetz zur Folge haben.  
 
 
4. Pausen 
 

• Wir verbringen unsere Pausen bis zum ersten Gong auf dem Pausenhof. 
• Der Aufenthalt bei den Fahrradständern ist in den Pausen nicht erlaubt. 
• In einer Regenpause halten wir uns in der Aula und in den Klassenzimmern auf. Die Türen 

müssen offen bleiben. 
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5. Unterrichtsversäumnisse 
 
Wenn wir Unterricht versäumen, kümmern wir uns selbstständig um verpasste Inhalte, 
Materialien und Informa@onen. 
 
Krankheit: 

• Schülerinnen und Schüler, die aus Krankheitsgründen nicht am Unterricht teilnehmen können, 
müssen von ihren Erziehungsberechtigten über die Online-Krankmeldung auf der 
Schulhomepage, über Sdui oder zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr telefonisch unter 
07223/942280 (Schulsekretariat) entschuldigt werden. Ein Anrufbeantworter ist geschaltet. 

• Eine schriftliche Entschuldigung muss immer abgegeben werden, spätestens nach 3 Tagen. 
• Bei einer Krankheitsdauer von mehr als 10 Tagen kann die Schulleitung die Vorlage eines 

ärztlichen Attests verlangen. In begründeten Fällen kann auch ein amtsärztliches Attest 
verlangt werden. 

 
Krankheit bei Leistungsmessungen: 

• Bei Leistungsmessungen sollte noch am gleichen Tag eine Entschuldigung durch die 
Erziehungsberechtigten vorliegen. Bei nicht fristgerechter Meldung kann die Leistung mit der 
Note „ungenügend“ bewertet werden. 

 
Beurlaubung 

• Wer aus besonderen Anlässen die Schule nicht besuchen kann, muss dies rechtzeitig im 
Voraus schriftlich durch die Erziehungsberechtigten mitteilen. 

• Die Genehmigung erteilen bis zu zwei Tagen die Klassenlehrer, darüber hinaus die 
Schulleitung. Direkt vor oder nach den Ferien muss die Schulleitung genehmigen.  

• Arzttermine sind in unterrichtsfreie Zeiten zu legen. Ansonsten muss vorher eine Freistellung 
vom Unterricht beantragt werden. 

 
 
6. Digitales 
 
Für Schülerinnen und Schüler gilt:  
 

• Schul-iPads sind für den Unterricht da und dürfen nur für schulische Zwecke genutzt werden. 
In den großen Pausen müssen sie sicher aufbewahrt werden. 

• Eigene Geräte dürfen außerhalb des Schulgebäudes vor der ersten Stunde und in der 
Mittagspause benutzt werden. Im Schulhaus sind die Geräte abgeschaltet in den 
verschlossenen Handygaragen in der Schultasche oder im Spind verstaut.  

• Bei Verstößen wird das Gerät abgenommen und im Sekretariat aufbewahrt. Dort kann es 
nach Unterrichtsende nur von den Eltern abgeholt werden. 

• Auf Klassenfahrten und Ausflügen gelten individuelle Regelungen des Klassenlehrerteams. 
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7. Kleidung  
 

• Das Tragen von Kleidung mit diskriminierenden, extremistischen oder gewaltverherrlichenden 
Inhalten ist nicht gestattet. Die Kleidung sollte zudem einen respektvollen Umgang 
miteinander ermöglichen. In manchen Fächern und zu bestimmten Anlässen weisen die 
Lehrkräfte auf Besonderheiten hin.   

• Im Unterricht dürfen keine Mützen, Caps oder andere Kopfbedeckungen getragen werden. 
Dies hilft, eine offene und respektvolle Kommunikation zu ermöglichen. Ausnahmen gibt es 
aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen. 

 
 
8. Ordnung und Reinigung 
 
Wir achten und schützen unsere Gesundheit und unsere Umwelt. Wir halten unsere Schule 
füreinander sauber und ordentlich. Dies bedeutet: 
 
Toile3en: 

• Die Schultoiletten sollten von jedem ohne Ekel benutzt werden können. Deshalb haben wir die 
Pflicht diese sauber zu halten. Außerdem sind die Toiletten keine Aufenthaltsräume. 

Klassenzimmer: 
• Nach Unterrichtsende räumen wir unseren Platz auf und stellen die Stühle hoch. 
• Der Ordnungsdienst muss am Ende des Tages unaufgefordert fegen, die Tafel wischen, die 

Fenster schließen und darauf achten, dass alle Stühle auf den Tischen stehen. 

 
9. Eigentum 
 
Wir achten fremdes Eigentum und gehen sorgsam damit um. Wer fremdes Eigentum 
beschädigt oder entwendet, muss für den entstandenen Schaden augommen. 
 
 
10. Konflikte 
 
Wir achten unterschiedliche Meinungen und Interessen. Bei Konflikten arbeiten wir 
gemeinsam an fairen und gewalhreien Lösungen. 
 
 
11. Verbotenes 
 
• Alkoholkonsum, Rauchen, Vapen und der Konsum sons@ger Drogen sind für alle 
Schülerinnen und Schüler in der Schule und auf dem Schulgelände verboten. 
• Besitz, Konsum, Erwerb und Weitergabe von Drogen jeglicher Art und Menge ist verboten. 
• Das Mihühren von Waffen, Waffenimitaten und sons@gen gefährlichen Gegenständen ist 
verboten.  
• Das Zündeln ist strikt untersagt.  

Bei Zuwiderhandlung droht der Schulausschluss. 


